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Anrede,
                                     I.
wer vom Wegfall von Grenzkontrollen hört,
kann schnell zu dem Schluss kommen,
dass damit Grenzpolizei als Aufgabe ent-
fiele. Auf einen einfachen Nenner gebracht:
wenn an der Grenze nicht mehr kontrolliert
wird, braucht man keine Grenzpolizei mehr!

Diese Gleichung ist einfach, sie klingt auch
logisch, sie ist aber falsch! Oder genauer :
sie ist nur am Grenzübergang richtig, nicht
aber insgesamt im Grenzraum. 

Zutreffend ist, dass im zusammenwach-
senden Europa die Grenzen innerhalb der
EU offen geworden sind. Heute ist es für
uns selbstverständlich, dass wir innerhalb
des Schengen-Raumes kontrollfrei reisen
können. Neben vielen anderen positiven
Auswirkungen des gemeinsamen Hauses
„Europa“ ist das gewiss ein großer Fort-
schritt.
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Erst in den 80er-Jahren nahm das „gren-
zenlose“, d. h. das kontrollfreie Reisen in
Europa Gestalt an. 

Heute ist dies grundlegend anders: Im
Schengen-Raum können wir Europa von
Lappland bis nach Sizilien ohne Grenzkon-
trollen durchreisen. 

Derzeit besteht die EU aus 25 Mitglieds-
staaten. Bald werden es 27 sein.
11 EU – Mitglieder und die beiden Nicht-EU-
Staaten Norwegen und Island bilden den
gemeinsamen Schengen-Raum.

In absehbarer Zukunft werden - wenn je-
weils die Schengen-Kriterien erfüllt sind -
die Binnengrenzkontrollen zu den neuen
Mitgliedsstaaten ebenfalls wegfallen.
Das bedeutet : Europa wird im Kern ein
gemeinsamer Raum ohne Grenzkontrollen
sein - vom Polarkreis bis Sizilien und von
den Kanaren bis zum Baltikum.
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Auch in diesem erweiterten Schengen-
Raum darf Reisefreiheit nicht zu Lasten der
vitalen Sicherheitsinteressen aller Mit-
gliedsstaaten gehen.
Für den Bereich „Justiz und Inneres“ gibt
es spätestens seit dem Europäischen Rat
in Tampere im Oktober 1999 eine klare
Richtungsvorgabe  >  Ausgestaltung eines
gemeinsamen „Raumes der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts“. 

Dieser gemeinsame Raum, das größer ge-
wordene gemeinsame Haus „Europa“, ist
heute – wie auch andere Teile der Erde –
Bedrohungen ausgesetzt, die wir uns bis
vor wenigen Jahren nicht vorstellen konn-
ten. 
In Zeiten hoher Mobilität verliert räumliche
Distanz an Bedeutung - sei es bei internati-
onaler Migration, sei es bei Kriminalität
oder Terror. 
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Anrede,
wie sehen Prognosen bei der Migration
aus?
Für die absehbare Zukunft müssen wir da-
von ausgehen, dass unkontrollierte Migra-
tion anhält - vielleicht sogar zunimmt. Den-
ken wir nur an die aktuelle Situation auf
dem Mittelmeer oder auf den Kanarischen
Inseln. 
Es gibt dafür zumindest eine nahe liegende
Ursache: Solange Europa im Vergleich zu
vielen anderen Staaten ein Kontinent des
Wohlstandes bleibt, werden Menschen aus
ärmeren Gegenden nach Europa kommen
wollen. Politische, religiöse und kulturelle
Instabilitäten unterstützen in zahlreichen
Herkunftsländern diesen Trend. 
Unkontrollierte Migration birgt die Gefahr
von Schattenwelten und Parallelgesell-
schaften. Menschen in der Illegalität ent-
ziehen sich staatlicher Autorität und führen
eher ein weitgehend abgeschottetes Ei-
genleben. 
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Und noch etwas darf bei der Frage, welche
Bedeutung Grenzschutz in einem offenen
Europa besitzt, nicht außer acht bleiben:
Unsere Sicherheit kann - und das ist eine
traurige Erkenntnis seit den Anschlägen in
London und Madrid - heute an und von je-
dem Punkt der Erde gefährdet werden. 
Auch der Anschlagsversuch auf den Bahn-
verkehr in Deutschland unlängst – übrigens
ein tauglicher Versuch, bei dem wir nur mit
viel Glück einer Katastrophe entgangen
sind – auch dieser Versuch zeigt: Terroris-
mus ist grenzüberschreitend, macht jeden-
falls nicht an Grenzen halt.

Aber es gilt nicht nur für Terroristen -  auch
„normale“ Kriminelle nutzen heute die Rei-
sefreiheit, um zur Begehung von Straftaten
kurzerhand ins Nachbarland zu reisen und
anschließend zügig wieder nach Hause zu
fahren.
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Falls wir darauf nicht angemessen reagie-
ren, wird dies in Europa zu enormen si-
cherheitspolitische Probleme führen. Ge-
sellschaftliche und soziale Folgen sind
nicht mein Thema; sie gehören aber in die-
sem Zusammenhang und sie dürfen nicht
übersehen werden.

Anrede,
wer unter diesen Voraussetzungen über
Grenzschutz in einem offenen Europa
spricht, muss zwei Aspekte unterscheiden:
zum einen den wirksamen Schutz der Au-
ßengrenzen und
zum anderen grenzpolizeiliche Schutz-
massnahmen  mit Blick auf die
kontrollfreien Binnengrenzen.
Beides ist wichtig! 

Primäre Aufgabe ist der Schutz der Außen-
grenzen. Je wirksamer die Außengrenzen
geschützt wird, desto sicherer ist Europa
im Innern. Je wirksamer der Außengrenz
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schutz, umso weniger ergiebig werden
Schutzmaßnahmen, Stichproben, lageab-
hängige Kontrollen an den Binnengrenzen
sein. 
Grenzschutz in diesem Sinne ist eine Auf-
gabe, die zugleich im nationalen wie im eu-
ropäischen Interesse liegt. 
Für den Schutz der Außengrenzen ist in
erster Linie der Staat verantwortlich, der
eine solche Grenze hat.  Allerdings haben
alle Schengen-Partnerstaaten – auch wenn
sie nur Land-Binnen-Grenzen besitzen – ein
vitales Interesse an einem effektiven Au-
ßengrenzschutz. Denn, wer diese Grenze
einmal überschritten hat – sei es über
Flughäfen, Seehäfen oder Landgrenzen –
der kann sich im Schengen-Raum
grundsätzlich kontrollfrei bewegen.
Deutschland nimmt seine Verantwortung
an den heutigen Schengen-Außengrenzen
deshalb mit großem Einsatz, mit grenzpoli-
zeilicher Kompetenz und Sorgfalt wahr. 
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                                   II.
Ich möchte zuerst auf die grenzpolizeiliche
Arbeit der Bundespolizei in Deutschland
eingehen und anschließend die grenzpoli-
zeiliche Arbeit auf europäischer Ebene be-
leuchten. 

Anrede,
der Schutz der Grenzen ist und bleibt eine
wichtige Aufgabe eines jeden Staates –
auch im Schengen-Raum.
Für die Bundespolizei ist der Grenzschutz
eine Kernaufgabe. 
Grenzpolizeiliche Arbeit kann und darf sich
nicht auf die Grenzlinie beschränken.
Schutz der Grenzen – und damit des In-
lands und des Schengenraums – muss
nach einem modernen Verständnis umfas-
send verstanden werden. Wir sprechen von
der so genannten „Vorfeld-Strategie“. Das
heißt, der grenzpolizeiliche Schutz beginnt
schon in den Abreisestaaten. 
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Im Folgenden möchte ich näher auf die
verschiedenen Instrumente eingehen, mit
denen die Bundespolizei diese Strategie
umsetzt.

Lassen Sie mich – nach herkömmlichem
Verständnis – mit den Grenzen im eigenen
Land beginnen.
Art und Umfang der grenzpolizeilichen Ar-
beit in Deutschland werden maßgeblich
von geopolitischen Rahmenbedingungen
beeinflusst. 
Dazu einige wenige Zahlen:
� Deutschland hat neun Nachbarstaaten.

Kein Mitglied der europäischen Union hat
mehr Nachbarn.

� Rund 4.500 km Landgrenze umgeben uns
� Hinzu kommen über 3.300 km Küstenlinie 

Zur deutschen „Schengen-Außengrenze“
gehören heute : 
� 1.675 km Landgrenze zur Schweiz,

zu Polen und zu Tschechien mit
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� rund -280- Grenzübergängen
� außerdem rund 300 Grenzübergänge an

Nord- und Ostsee, an Binnengewässern
sowie auf Flugplätzen und Landeplätzen

Hier kontrolliert die Bundespolizei die Ein-
und Ausreise unverändert lückenlos. 

Übrigens: der meist frequentierte Grenz-
übergang liegt weder an einer Landgrenze
noch an der Seegrenze. Es ist vielmehr der
Flughafen Frankfurt/Main! 

Insgesamt belegen folgende Zahlen das
Ausmaß der grenzpolizeilichen Kontrollen:
� mehr als 400 Millionen Reisebewegungen

im Jahr 2005. 
� 2005 stellte die Bundespolizei allein an

der Land-Außengrenze 2.780 Fälle der
versuchten unerlaubten Einreise fest. 

An den Seegrenzen waren 3,5 Mio und an
den Flughäfen fast 68 Mio Reisen über die
Außengrenze zu verzeichnen.
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Diese Zahlen verdeutlichen die Dimension
des Reiseverkehrs an den Schengen-
Außengrenzen in Deutschland.

Polizeilich interessant ist die Zahl der Fest-
stellungen.
� An den Landaußengrenzen stellte die

Bundespolizei im Jahr 2005 über -3.200-
Fälle der versuchten unerlaubten Einrei-
se fest. 
An allen deutschen Schengen-
Außengrenzen sind die Fallzahlen aller-
dings seit Jahren rückläufig. 

� Anders stellt sich die Situation dagegen
an der Binnengrenze dar. An der über
2.000 km langen Binnengrenze hat die
Bundespolizei 2005 rund 9.500 unerlaub-
ten Einreisen festgestellt – mehr als in
den Vorjahren. 
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Die Zahlen und Tendenzen belegen dreier-
lei:
1. Die Binnengrenze hat zunehmend Be-

deutung für die illegale Migration.
2. Lagebildanhängige Kontrollen und

Stichproben sind trotz einheitlichen
Kontrollstandards an den Außengren-
zen notwendig.

3. Und nicht zuletzt : die Bundespolizei
kompensiert den Wegfall der Grenzkon-
trollen durchaus erfolgreich.

Gerade die Ausgleichsmaßnahmen an den
Schengen-Binnengrenzen benötigen intel-
ligente Bekämpfungsstrategien.
Einerseits dürfen diese Ausgleichsmaß-
nahmen nicht den Charakter von „Ersatz-
grenzkontrollen“ haben. Das verbietet
schon das Schengener Durchführungs-
übereinkommen. Dies würde auch der
Intention von Schengen widersprechen.
Beides wollen wir nicht.
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Andererseits zeigen die Zahlen, dass wir
Ausgleichsmaßnahmen brauchen.

Die Bundespolizei arbeitet daher mit mobi-
len grenzpolizeilichen Überwachungsmaß-
nahmen im Grenzraum bis zu einer Tiefe
von 30 km sowie bundesweit in Zügen, auf
Bahnanlagen und auf Verkehrsflughäfen.
Entscheidend ist stets das Lagebild.
Wir sprechen deshalb von lageabhängigen
Kontrollen.

Bei diesen Ausgleichsmaßnahmen hat sich
auch gezeigt: neben der unerlaubten Ein-
reise und dem unerlaubten Aufenthalt trifft
die Bundespolizei eine Vielzahl von Fest-
stellungen aus allen Bereichen der Krimi-
nalität. Bei rund 2,1 Millionen Kontrollen
von 1998 bis 2005 waren dies ca. 220.000
Feststellungen.

Soviel zu den grenzpolizeilichen Maßnah-
men im Inland. Ich darf in Erinnerung rufen:
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Moderne grenzpolizeiliche Arbeit beginnt
für die Bundespolizei nicht erst an der
Grenze oder im Grenzraum.
Vielmehr setzt die Strategie schon im Ab-
reiseland an. Bei dieser „Vorfeldstrategie“
setzt die Bundespolizei vor allem zwei In-
strumente ein, um illegale Einreisen weit
vor unseren Grenzen zu verhindern:
� Grenzpolizeiliche Verbindungsbeamte
� Dokumentenberater

Unsere Grenzpolizeilichen Verbindungsbe-
amtinnen und -beamten haben in den Gast-
ländern verschiedene Aufgaben. Sie sorgen
für einen intensiven Informationsaustausch.
Sie liefern grenzpolizeiliche Analysen. Sie
stehen den Gastländern als Ratgeber zur
Verfügung und sie unterstützen dort auch
operative Maßnahmen. 

Inzwischen ist ein funktionierendes Netz-
werk entstanden. Über den Kreis unserer
Anrainerstaaten hinaus hat die Bundespoli
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zei in -19- europäischen und angrenzenden
Staaten solche GVB -
seit kurzem auch in der Türkei.
Derzeit erstreckt sich das Netz unserer
Grenzpolizeilichen Verbindungsbeamten
somit bis Moskau, Madrid und Ankara.

Die GVB sind wichtig, um illegale Migration
und grenzüberschreitende Kriminalität
frühzeitig zu erkennen und zu bekämpfen.
Ihre Informationen sind vielfach grenzpoli-
zeilich wertvoll und relevant.

Genauso wertvoll und effizient ist der Ein-
satz von Dokumentenberatern der Bundes-
polizei. 
Diese Beamtinnen und Beamten sind auf
das Erkennen von gefälschten oder ver-
fälschten Reisedokumenten spezialisiert.
Gegenstand der grenzpolizeilichen Prüfung
sind Reisedokumente. Die Prüfung, ob sie
echt und ordnungsgemäß sind, entscheidet
darüber, ob und wer einreisen darf. 
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Reisedokumente sind „Eintrittskarten“. Es
geht darum, möglichst frühzeitig zu erken-
nen, ob sie echt sind.

Aus diesem Grund schulen und unterstüt-
zen Dokumentenberater der Bundespolizei
weltweit Mitarbeiter der Visastellen in Deut-
schen Botschaften. Auch Beschäftigte von
Luftfahrtunternehmen werden von unseren
Dokumentenberatern eingewiesen.

Dokumentenberater sind zudem bei „last
gate checks“ auf solchen ausländischen
Flughäfen tätig, über die nach unseren Er-
kenntnissen häufig Personen mit ge- und
verfälschten Dokumenten versuchen, nach
Deutschland einzureisen. 

Einige Zahlen: 
2005 haben die Dokumentenberater bei
3.136 Flug-Passagieren die Reise verhin-
dert, weil die Papiere nicht i. O. waren. 
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Darüber hinaus haben die Dokumentenbe-
rater im Rahmen der Beratung der Vi-
sastellen im Jahr 2005 fast 5.500 Dokumen-
tenfälschungen erkannt. 
Dabei handelte es sich neben Ausweisdo-
kumenten zunehmend auch um visa-
begründende Unterlagen, wie z. B. Ge-
burtsurkunden oder Arbeitsverträge.

Solche Beratungen können wir – schon aus
Kapazitätsgründen – nicht überall und zu
jeder Zeit leisten. Wir entscheiden deshalb
in enger Abstimmung mit dem Auswärtigen
Amt, wo, wann und wie lange Dokumenten-
berater eingesetzt werden.

So waren Dokumentenberater der Bundes-
polizei z.B. auch aus Anlass der Fußball -
WM in etlichen Teilnehmerstaaten, insbe-
sondere in Afrika tätig. Kurzfristig waren
sie auch während des Libanon-Konfliktes
im Libanon, aber auch auf Zypern, in Jor
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danien und Syrien, überaus erfolgreich
eingesetzt.

Anrede,

heute spielt für die Grenzpolizei auch
Technik eine zunehmend wichtige Rolle.
Zwei Beispiele :
� die Dokumentenprüftechnik und
� die Biometrie gestützte Grenzkontrolle.

Die Dokumentenprüftechnik ist für eine
zeitgemäße grenzpolizeiliche Arbeit unver-
zichtbar. Sie ergänzt eine intensive
Aus- und Fortbildung.  Leider nutzen  auch
die Dokumentenfälscher immer mehr
hochwertige Technik.

Dokumentenprüftechnik kommt immer
dann zum Einsatz, wenn erste Anhalts-
punkte für ein ge- oder verfälschtes Doku-
ment vorliegen. Dazu haben wir ein gestuf-
tes Prüfsystem entwickelt. Am Ende stehen
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die so genannten Schwerpunktprüfstellen,
die wir in jedem Bundespolizeiamt einge-
richtet haben. Dort steht hochwertige La-
bortechnik bereit, um auch aufwändige Fäl-
schungen erkennen und nachweisen zu
können. Die Erfolge sind beachtlich!

Zusätzlich können die Beamtinnen und Be-
amten auf ihren Computern die Echtheits-
merkmale unzähliger Dokumente aufrufen.
Auch Hinweise zu erkannten Fälschungs-
methoden werden elektronisch bereit ge-
stellt. 
Die Bundespolizei  arbeitet gemeinsam mit
dem BKA an dem „Informationssystem Ur-
kunden“. Damit wird eine hoch moderne In-
formationsplattform für die Erkennung und
Bekämpfung von Urkundenkriminalität ge-
schaffen. 

Mit der Biometrie gestützten Grenzkontrol-
le, die wir auf dem Flughafen Frank-
furt/Main in der Praxis erproben, soll die
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Grenzkontrolle technisch unterstützt und
beschleunigt werden. Ohne auf Details des
Verfahrens einzugehen, geht es im Kern um
folgendes:
� Reisende lassen sich bei der Bundespo-

lizei für die Teilnahme registrieren.
� Neben den persönlichen Daten wird die

Augeniris als Foto gespeichert.
� Anschließend können die Reisenden –

selbstverständlich nach einer polizeili-
chen Überprüfung – eine automatische
Grenzkontrolle nutzen.

� Dort werden die Ausweispapiere elektro-
nisch geprüft – auch polizeilich; die Au-
geniris der Reisenden wird mittels Kame-
ra mit den Daten des Ausweises und dem
gespeicherten Foto abgeglichen.

Im Bereich der Biometrie beteiligt sich die
Bundespolizei neben eigenen Erprobungen
auch an der Erprobung grenzpolizeilicher
Kontrollverfahren für biometrische Visa im
Hinblick auf die vorgesehene Einrichtung
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des europäischen Visainformations-
systems. 

Ob und wann solche oder andere Verfahren
mit biometrischen Merkmalen die Anforde-
rungen der Praxis voll erfüllen, muss sich
noch erweisen. Unter den Aspekten
Schnelligkeit und Sicherheit ist  dies ein
wichtiges und zukunftsträchtiges Arbeits-
feld. 

Anrede,

Grenzpolizeiliche Arbeit ist naturgemäß
eng mit den Nachbarstaaten verknüpft.
Enge, partnerschaftliche Kontakte und gute
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unse-
ren Nachbarn sind zwingende Vorausset-
zungen für erfolgreiches Arbeiten.

Bilaterale Abkommen mit allen Nachbar-
staaten erleichtern die Kontroll-, Überwa
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chungs- und Ermittlungsmaßnahmen der
Bundespolizei.

Ein gutes Beispiel ist der deutsch-
niederländische Polizei- und Justizvertrag,
der am 01. September 2006 in Kraft getre-
ten ist.
Dieses Abkommen verbessert die straf-
rechtliche Rechtshilfe und die polizeiliche
Zusammenarbeit: Diagonaler Verkehr zwi-
schen den jeweiligen Polizei- und Justizbe-
hörden ist zugelassen; grenzüberschrei-
tende Nacheile und Observation sind gere-
gelt. Polizisten dürfen im jeweils anderen
Land auch in Uniform und mit Dienstwaffe
tätig werden.

Polizeiverträge mit Tschechien und Polen
ermöglichen uns insbesondere bei der Be-
kämpfung der unerlaubten Einreise und der
Schleuserkriminalität eine enge Zusam-
menarbeit: 
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In gemeinsam besetzten Dienststellen und
gemischten Streifen - zu Land, zu Wasser
und in der Luft - sichern Beamte der Bun-
despolizei mit ihren Kollegen aus Polen
und der Tschechischen Republik seit Jah-
ren den Grenzverkehr. Sie tauschen Infor-
mationen aus und planen gemeinsame Ein-
sätze. 

Ein gutes Beispiel grenzregionaler Zusam-
menarbeit ist das seit 1999 bestehende
„Gemeinsame Zentrum der deutsch-
französischen Polizei- und Zollzusammen-
arbeit“ in Kehl. Hier bearbeiten rd. 60 deut-
sche und französische und Beamte rund
12.000 Vorgänge jährlich. 
Bei Bedarf unterhält die Bundespolizei ei-
genständig grenzpolizeiliche Kontakt-
dienststellen zu fast jedem Anrainerstaat. 

Anrede,
Zusammenarbeit hat für die Bundespolizei
eine wesentliche und umfassende Bedeu
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tung. Sie gilt somit vor allem und erst recht
im Inland.

Auf nationaler Ebene ist eine Grenzpolizei
auf enge Zusammenarbeit mit allen beteilig-
ten Behörden angewiesen. Die Bundespoli-
zei sieht sich insbesondere als Partner der
Landespolizeien, des BKA und des Zolls.
Mit 15 Bundesländern hat die BPol Sicher-
heitskooperationsabkommen abgeschlos-
sen. Ein Abkommen steht noch aus….

Zur Zeit sind  -38- gemeinsame Ermitt-
lungsgruppen der Bundespolizei mit den
Landespolizeien und der Bundeszollverwal-
tung  eingerichtet. Davon bekämpft die
Hälfte direkt Schleusungskriminalität.
Ein funktionierender Austausch polizeilich
relevanter Informationen ist ebenfalls Be-
standteil der Zusammenarbeit innerhalb
Deutschlands: Den Netzwerken der Krimi-
nellen müssen Netzwerke der Behörden
gegenübergestellt werden: Die verfügbaren
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Informationen zu einem Deliktsfeld müssen
sinnvoll zusammengeführt und genutzt
werden. 
Für den Bereich der illegalen Migration auf
Bundesebene arbeitet mit diesem Ziel seit
Mai 2006 das Gemeinsame Analyse- und
Strategiezentrum illegale Migration – kurz
GASIM. Die Bundespolizei ist dort derzeit
mit 13 Beamten tätig.
Die Arbeitsweise orientiert sich an dem zu-
vor eingerichteten Gemeinsamen Terror-
abwehrzentrum - GTAZ -, in dem die Bun-
despolizei auch mitarbeitet. Der Informati-
onsaustausch im Fall der „Kofferbomben“
in Koblenz und Düsseldorf hat dies als rich-
tigen Ansatz bestätigt. 
    
                                III.
Anrede,
ich möchte nun auf die grenzpolizeiliche
Arbeit der Bundespolizei auf europäischer
Ebene näher eingehen. Gerade im kontroll-
freien Schengen-Raum hat jeder einzelne
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Staat ein nachhaltiges Interesse, dass die
Grenzen von allen Partnern gut gesichert
und geschützt werden.
Dies gilt besonders auch für Deutschland
in seiner Mittellage in Europa. Alle Staaten
mit Schengen-Außengrenzen müssen –
heute und morgen - ihre Verantwortung mit
derselben Sorgfalt und Effizienz wahrneh-
men – insbesondere an den Landgrenzen,
aber nicht nur an diesen.
Dabei leistet Deutschland anderen Ländern
in vielfältiger Weise Hilfe und Unterstüt-
zung. Wie dieses Engagement der Bundes-
polizei konkret aussieht, möchte ich an fol-
genden Beispielen verdeutlichen:

Die Bundespolizei leistet seit Beginn der
90-Jahre Ausbildungs- und Ausstattungs-
hilfe insbesondere den Grenzpolizeien mit-
tel- und osteuropäischer Staaten. Beispiel-
haft nenne die besonders erfreuliche und
ertragreiche Zusammenarbeit mit dem pol-
nischen Grenzschutz, aber auch die Hilfs
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maßnahmen für den rumänischen und den
bulgarischen Grenzschutz mit dem Ziel,
den grenzpolizeilichen Schengen-Standard
auch in diesen Ländern zu erreichen. 
Diese Hilfsmaßnahmen reichen von Infor-
mationsbesuchen über Seminare und
Lehrgänge bis hin zur Beschaffung von
Spezialausstattung. 
Unsere Hilfe ist nicht altruistisch. Sie hat
einen doppelten Zweck : die Annäherung
mittel- und osteuropäischer Staaten an das
in der EU herrschende Sicherheitsniveau
und zugleich Entlastung des deutschen
Grenzschutzes bezüglich illegaler Migration
und grenzüberschreitender Kriminalität.
 
In diesem Kontext sind seit Herbst 2003
Ausbildungseinrichtungen der Bundespoli-
zei auch für Teilnehmer aus mittel- und
osteuropäischen Staaten geöffnet. Kandi-
daten aus zwölf Staaten haben bislang an
Studiengängen teilgenommen.
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Außerdem haben wir Ausstattungshilfe für
die Grenzüberwachung geleistet : Einsatz-
fahrzeuge, Einsatzboote, Funk- und EDV-
Ausstattung und kriminaltechnisches Gerät. 

Die Bundespolizei beteiligt sich außerdem
aktiv an EU-finanzierten Projekten. Hier hat
sich insbesondere die Bildung von Part-
nerschaften zwischen den Fachbehörden
aus EU-Mitgliedsstaaten und den Förder-
ländern - das so genannte „Twinning“-
bewährt. 
Kern des Twinning ist die Entsendung ei-
nes versierten Projektberaters für einen
Zeitraum von mindestens einem Jahr in das
Partnerland. Die Bundespolizei konnte für
diese Aufgabe in vielen Fällen erfahrene
„Ruheständler“ gewinnen, d.h. fachlich und
persönlich für eine solche Auslandsaufga-
be besonders geeignete Beamte, die nicht
mehr im aktiven Polizeidienst stehen.
Daneben waren – jeweils auf Zeit - mehrere
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hundert Experten der Bundespolizei in
Projekten tätig. Alle Projekte der Bundes-
polizei sind von der EU übrigens mit der
Bestnote „sehr erfolgreich“ bewertet wor-
den. Eine Benotung, die mit dieser Kon-
stanz bislang nur die Bundespolizei er-
reicht hat. Sie sehen es mir nach, wenn ich
dies erwähne.
Aber es soll verdeutlichen : 
Wir nehmen diese Aufgabe sehr ernst
und unsere Arbeit wird als erfolgreich
anerkannt. 

Die Bundespolizei hat seit 1999  24 solcher
Twinning - Projekte umgesetzt -
durch die EU finanziert, mit einem Gesamt-
volumen von fast 20 Mio. €.
Ziel war es, gemeinsam mit den jeweiligen
Partner - Organisationen in Polen, Tsche-
chien, Ungarn, Slowenien, Bulgarien, Ru-
mänien, Bosnien und Kroatien grenzpoli-
zeiliche Strukturen auf- und auszubauen. 
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Weitere Projekte der Bundespolizei sind in
Vorbereitung.

Anrede,
für einen wirksamen Schutz der Schengen-
Außengrenzen gewinnt die Europäische
Grenzschutzagentur - FRONTEX - immer
mehr Bedeutung: Wir erwarten - diesen An-
spruch müssen wir stellen - dass FRONTEX
in eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung
der gemeinsamen EU-Politik eines integ-
rierten Grenzschutzes hineinwächst. Damit
soll nicht die Verantwortung verlagert wer-
den. Sie bleibt, wo sie hingehört: bei den
Staaten mit Außengrenzen. 
FRONTEX soll aber helfen, einen einheitli-
chen grenzpolizeilichen Standard in der EU
zu erreichen : bei der Aus- und Fortbildung,
bei dem Einsatz von Führungs- und
Einsatzmittel, bei der Lagebeurteilung und
insbesondere bei der konkreten grenzpoli-
zeilichen Arbeit . Dies unterstreicht die ge
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meinsame Verantwortung aller Schengen-
Staaten für die Sicherung der Außengren-
zen

Die Agentur organisiert überdies gemein-
same Einsätze, personelle Austauschmaß-
nahmen und fördert gemeinsame Rückfüh-
rungsmaßnahmen. 
Allerdings : ob gemeinsame operative Ein-
sätze stattfinden, liegt in der Entschei-
dungshoheit eines jeden Mitgliedsstaates,
der bei FRONTEX Unterstützung anfordert. 

FRONTEX verfügt über eine solide Finanz-
ausstattung und einen angemessenen Per-
sonalkörper. Drei Bundespolizeibeamte ar-
beiten dort derzeit in Leitungsfunktionen.
Das Personal soll bis 2010 auf 125 Mitarbei-
ter wachsen; das jährliche Budget soll auf
36 Mio. € steigen. Dies lässt sich sehen.

Die Europäische Grenzschutzagentur hat
das Potenzial, die operative Zusammenar
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beit der europäischen Grenzpolizeien aus-
zubauen und schrittweise zu institutionali-
sieren. 

Die Agentur kann schon heute gemeinsame
Einsätze bewilligen, koordinieren und diese
evaluieren. Sie kann auch eigene Initiativen
zu ergreifen. 

Die Bundespolizei beteiligt sich regelmäßig
an gemeinsamen operativen Maßnahmen
unter der Ägide der Grenzschutzagentur.
Sie entsendet Beamtinnen und Beamte an
festgelegte Migrationsschwerpunkte der
Schengen Außengrenzen. Dort arbeiten sie
im täglichen Dienst mit Grenzpolizisten
verschiedener Mitgliedstaaten zusammen.
So wird gegenseitiges Vertrauen und das
Bewusstsein der Grenzpolizisten für die
gemeinsame Aufgabe gestärkt. 
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Wer sich an solchen und anderen bi- und
multilateralen Maßnahmen beteiligen will,
muss vorbereitet sein.
Deshalb hat die Bundespolizei dafür einen
Personalpool von 100 Bundespolizistinnen
und Bundespolizisten gebildet. Die Beam-
tinnen und Beamten verfügen über Erfah-
rung bei Grenzkontrollen und ausreichende
Sprachkompetenz. Sie stehen – auch kurz-
fristig – für gemeinsame Einsätze zur Ver-
fügung. 

Ob FRONTEX die in sie gesetzten Erwar-
tungen erfüllt, muss sich zeigen. FRONTEX
wird 2007 auf Wunsch des EU- Parlaments
von einer unabhängigen Stelle evaluiert.
Dabei wird auch die Frage geprüft, ob die
Schaffung einer Europäischen Grenzpolizei
sinnvoll erscheint. 
Die weitere Entwicklung von FRONTEX
wird ein wichtiges Thema bleiben.
Die Bundespolizei wird diesen Prozess
konstruktiv begleiten. 
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An dieser Stelle ein Hinweis auf einen aktu-
ellen Entwurf der Europäische Kommissi-
on, mit dem bei FRONTEX die Vorausset-
zungen für den Aufbau und die Verwen-
dung sogenannter Soforteinsatzteams ge-
schaffen werden sollen.

Ich begrüße diesen Vorschlag.
Die Verordnung schafft die rechtlichen
Voraussetzungen, an Brennpunkten grenz-
polizeilich zu unterstützen. Gewiss werden
wir noch mit den anderen Mitgliedsstaaten
über die ein oder andere Regelung und
Formulierung sprechen müssen. Dennoch
ist der Ansatz richtig, hier mehr Möglichkei-
ten für die gegenseitige und schnelle Un-
terstützung zu schaffen. 
Solche Soforteinsatzteams könnten aller-
dings nur dann erfolgreich arbeiten, wenn
ihnen Rechte und Befugnisse eingeräumt
werden. Das wäre Sache eines jeden Mit-
gliedsstaates. Möglicherweise könnte dafür
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eine Regelung Pate stehen, wie sie das
Bundespolizeigesetz enthält. Danach kön-
nen ausländische Beamtinnen und Beamte
hoheitliche Maßnahmen wie ein Bundespo-
lizist treffen. Der Einsatz von Schusswaffen
ist allerdings auf Notwehr begrenzt.
Wir haben mit dieser Form der Zusammen-
arbeit bei der Fußball WM in diesem Jahr
sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Bun-
despolizei hatte über 300 ausländische Po-
lizistinnen und Polizisten als so genannte
Hilfspolizeibeamte eingesetzt. Sie haben
sehr effektiv mitgearbeitet und waren wir-
kungsvoll in den Ablauf integriert : in ihren
heimischen Uniformen, motiviert und ko-
operativ.
Dies Beispiel könnte in der EU Schule ma-
chen. 

Anrede,

am 13. Oktober ist der Schengener Grenz-
kodex in Kraft getreten. Der Kodex ersetzt
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das sog genannte Schengen-Handbuch.
Erstmals regelt damit eine EU-Verordnung
die Regularien für Personenkontrollen an
den Schengen-Außengrenzen. Damit soll
die Einreise in den Schengen-Raum an je-
dem Grenzübergang auf einheitlichem und
hohem Niveau standardisiert werden.

Anrede,
Sie sehen, grenzpolizeiliche Arbeit ist an-
spruchsvoll, vielseitig und erfordert – auch
im Schengen-Raum – gehörige Leistungen. 
Die Bundespolizei mit ihren rund 31.500
Polizistinnen und Polizisten ist dafür gut
gerüstet – personell, technisch und plane-
risch.

Wir können und wollen uns keine Sicher-
heitsdefizite leisten. Dies gilt für die Bin-
nen- und die Außengrenzen.
Die Erfahrungen an den deutschen Schen-
gen-Binnengrenzen zeigen, dass illegale
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Zuwanderung und grenzüberschreitende
Kriminalität innerhalb des gemeinsamen
Schengen-Raums nicht aufhören.
Ein Wegfall der Grenzkontrollen zu den
neuen Mitgliedsstaaten bedeutet also kei-
neswegs den Wegfall der nationalen Auf-
gabe der Grenzsicherung.

Die Bundespolizei fördert und unterstützt
die Leistungsfähigkeit der Grenzpolizeien
der neuen Mitgliedstaaten. Sie tut dies auch
in Staaten außerhalb der EU. 

Die Bundespolizei ist damit im europäi-
schen Kontext ein wichtiger Schrittmacher
– im Sinne des Leitmotivs des Bundesmi-
nisteriums des Innern für die deutsche
Ratspräsidentschaft 
„In Europa sicher leben“.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


